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VERWALTUNSGRAUM BAD RAPPENAU – KIRCHARDT – SIEGELSBACH  -  1. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS 2013/2014 
 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN (gem. § 4 BauGB): 
Mit Schreiben vom 24.08.2020 wurde die frühzeitige Beteiligung der Behörden durchgeführt.  
Folgende Behörden haben eine Stellungnahme abgegeben: 

- Regierungspräsidium Stuttgart Abt. Wirtschaft und Struktur – 02.10.2020 
- Regierungspräsidium Stuttgart Straßenwesen und Verkehr – 12.10.2020 
- Regierungspräsidium Freiburg Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau – 01.10.2020 
- Regionalverband Heilbronn-Franken – 28.09.2020 
- Landratsamt Heilbronn – 01.10.2020 
- Stadt Heilbronn – 14.09.2020 
- Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach – 02.10.2020 
- Terranets BW GmbH – 15.09.2020 
- Deutsche Telekom Technik GmbH – 15.09.2020 
- Netze BW GmbH – 21.09.2020 
- NABU Östlicher Kraichgau e.V. – 28.09.2020 

 

Folgende Behörden haben mitgeteilt, dass keine Bedenken oder Anregungen bestehen: 
Handwerkskammer Heilbronn-Franken, NetCom BW GmbH, Vodafone BW GmbH, Stadt Bad Wimpfen, Stadt Eppingen, Stadt Gundelsheim,  
Gemeinde Hüffenhardt, Gemeinde Haßmersheim, Gemeinde Offenau, Gemeinde Massenbachhausen 

 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (gem. § 3 BauGB): 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist durch öffentliche Auslage der Planunterlagen im Zeitraum vom 28.08.2020 bis zum 16.10.2020 erfolgt. 
Folgende Stellungnahmen von Bürgern wurden abgegeben: 

- Stefan Kreis vertr. durch RA Schütz & Kleine – 22.09.2020 
- Dorothea und Martin Popek – 25.09.2020 
- Gisela Lange – 28.09.2020 

 

Nachfolgend sind jeweils auf der linken Blatthälfte die Stellungnahmen der Behörden und Bürger dargestellt, auf der rechten Blatthälfte sind die Stel-
lungnahmen und Behandlungsvorschläge des Flächennutzungsplaners gegenübergestellt. 
 

Eberstadt, den 08.02.2021 

 
 

Dipl. Ing. Andreas Braun 

Beratender Ingenieur BDB 
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Eine aktualisierte Bedarfsermittlung ist nicht erforderlich, da die beiden 
Wohnbauflächen in Bad Rappenau-Zimmerhof und Bad Rappenau-Wollen-
berg im vorliegenden Verfahren zur 1. Änderung des FNP nicht mehr weiter 
verfolgt werden. 
Die verbleibende Wohnbaufläche „Schneckenberg II“ in Kirchardt soll im 
Wege des vereinfachten Flächentausches aufgenommen werden.  
Als Tauschfläche soll die im FNP dargestellte Wohnbaufläche „Herlegrund 
/Taschenäcker“ in Kirchardt-Berwangen entsprechend reduziert werden. 
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Kenntnisnahme 
 
Die Bedarfsbegründung für das Gewerbegebiet „Saubach“ in Kirchardt wird 
ergänzt. Bei der Gemeindeverwaltung liegt eine Interessentenliste vorwie-
gend örtlicher Betriebe vor. Die dort geäußerten Bedarfsflächen der Betriebe 
übersteigen bereits die verfügbaren Bauflächen im künftigen Gewerbegebiet 
„Saubach“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
In der Begründung wird die Lage innerhalb des Grünzugs ergänzt. 
 
 
 
Die Fläche wird aus der 1. Änderung rausgenommen. 
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Das geplante Wohn- und Sondergebiet „Mittlere Flur“ Bad Rappenau – Zim-
merhof wird im Verfahren zur 1. Änderung des FNP rausgenommen. 
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Kenntnisnahme 
 
Die Ausformung des Regionalen Grünzugs wird in der Begründung ergänzt. 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Angaben zur Größe und bisherigen Nutzung werden ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist ein vereinfachter Flächentausch beabsichtigt. 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Die Trasse der Erdgasfernleitung SEL (Süddeutsche Erdgasleitung) wird be-
rücksichtigt und in die Planunterlagen übernommen. 
 



    Seite 9 von 46 

 

 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Die Belange des Biotopverbundes werden im Bebauungsplanverfahren be-
rücksichtigt. 
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Der komplette Verzicht auf die Fläche als denkmalschonenste Variante 
wurde bereits bei der Aufstellung des FNP 2013 /2014 in die Abwägungs-
überlegungen eingestellt. Da der Planbereich dringend als Erweiterungsflä-
che für den örtlich ansässigen Betrieb benötigt wird, konnte auf die Fläche 
nicht verzichtet werden. Die Belange des Denkmalschutzes wurden mit dem 
Respektabstand berücksichtigt. 
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Der Hinweis wird ergänzt. 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Eine aktualisierte Bedarfsermittlung ist nicht erforderlich, da die beiden 
Wohnbauflächen in Bad Rappenau-Zimmerhof und Bad Rappenau-Wollen-
berg im vorliegenden Verfahren zur 1. Änderung des FNP nicht mehr weiter 
verfolgt werden. 
Die verbleibende Wohnbaufläche „Schneckenberg II“ in Kirchardt soll im 
Wege des vereinfachten Flächentausches aufgenommen werden.  
Als Tauschfläche soll die im FNP dargestellte Wohnbaufläche „Herlegrund 
/Taschenäcker“ in Kirchardt-Berwangen entsprechend reduziert werden. 
 

 



    Seite 20 von 46 

 

 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Mögliche naturschutzrechtliche Konflikte, die sich aufgrund der Einbezie-
hung von Freiflächen ergeben könnten, werden auf der Ebenen des Bebau-
ungsplanverfahrens geprüft. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Die Lage im regionalen Grünzug und die vorliegenden Ausnahmevorausset-
zungen werden in der Begründung ergänzt. 
 
 
 
 
Das geplante Mischgebiet „In der Au“ Bad Rappenau – Wollenberg soll im 
Verfahren zur 1. Änderung des FNP rausgenommen werden. 
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Das geplante Wohn- und Sondergebiet „Mittlere Flur“ Bad Rappenau – Zim-
merhof soll im Verfahren zur 1. Änderung des FNP rausgenommen werden. 
 
 
 
 

 



    Seite 22 von 46 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Bedarfsbegründung für das Gewerbegebiet „Saubach“ in Kirchardt wird 
ergänzt. Bei der Gemeindeverwaltung liegt eine Interessentenliste vorwie-
gend örtlicher Betriebe vor. Die dort geäußerten Bedarfsflächen der Betriebe 
übersteigen bereits die verfügbaren Bauflächen im künftigen Gewerbegebiet 
„Saubach“. 
 
Die Ausformung des Regionalen Grünzugs wird in der Begründung ergänzt. 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Die Gemeinde Kirchardt hat sich im Bebauungsplanverfahren intensiv mit al-
ternativen Standorten auseinandergesetzt. Es konnte kein alternativer 
Standort mit landwirtschaftlich geringwertigeren Flächen gefunden werden. 
 
 
Es ist ein vereinfachter Flächentausch beabsichtigt, so dass kein Wohnbau-
flächenbedarfsnachweis erforderlich ist. 
 
 
 
Die Flächengröße wird ergänzt. 
 
 
Kenntnisnahme 
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Die Trasse der Erdgasfernleitung SEL (Süddeutsche Erdgasleitung) wird be-
rücksichtigt und in die Planunterlagen übernommen. 
 
 
 
Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Wird vom Verfahren zur 1. Änderung ausgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Prüfung, ob eine Überplanung der Ausgleichsfläche naturschutzrechtlich 
möglich ist, wird momentan im parallel laufenden Bebauungsplanverfahren 
durchgeführt. 
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Die Abwägung der landwirtschaftlichen Belange ist bereits bei Aufnahme der 
Baufläche in den Flächennutzungsplan 2013/2014 erfolgt. Da der Planbe-
reich dringend als Erweiterungsfläche für den örtlich ansässigen Betrieb be-
nötigt wird, konnte auf die Fläche nicht verzichtet werden. 
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Die Abgrenzung des Planbereichs wurde flächensparend auf den notwendi-
gen Bereich für die Maßnahme vorgenommen. 
 
Die Planfläche wird im Verfahren zur 1. Änderung rausgenommen. 
 
 
Die Gemeinde Kirchardt hat sich im Bebauungsplanverfahren intensiv mit al-
ternativen Standorten auseinandergesetzt. Es konnte kein alternativer 
Standort mit landwirtschaftlich geringwertigeren Flächen gefunden werden. 
 
 
Im Hinblick auf eventuell auftretende Geruchsbelastungen soll eine Überprü-
fung erfolgen und eine fachliche Stellungnahme eingeholt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Berücksichtigung im BP-Verfahren 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Das geplante Wohn- und Sondergebiet „Mittlere Flur“ Bad Rappenau – Zim-
merhof soll im Verfahren zur 1. Änderung des FNP rausgenommen werden. 
 
 
 
 
Lärm- u. Staubimmissionen werden im BP-Verfahren näher betrachtet. 
 
 
 
 
Aufgrund der bestehenden Lärmschutzwand zwischen Planfläche und Auto-
bahne sind keine wesentlichen Blendreflexionen auf den fließenden Verkehr 
zu erwarten. 
 
 
 
 
Im Hinblick auf eventuell auftretende Geruchsbelastungen soll eine Überprü-
fung erfolgen und eine fachliche Stellungnahme eingeholt werden. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Die Themen Lärm- u. Staubimmissionen werden im Bebauungsplanverfah-
ren geprüft. 
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Kenntnisnahme 
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Das geplante Mischgebiet „In der Au“ Bad Rappenau – Wollenberg soll im 
Verfahren zur 1. Änderung des FNP rausgenommen werden. 
 
 
Das geplante Wohn- und Sondergebiet „Mittlere Flur“ Bad Rappenau – Zim-
merhof soll im Verfahren zur 1. Änderung des FNP rausgenommen werden. 
 
 
 
 
Die Bedarfsbegründung für das Gewerbegebiet „Saubach“ in Kirchardt wird 
ergänzt. Bei der Gemeindeverwaltung liegt eine Interessentenliste vorwie-
gend örtlicher Betriebe vor. Die dort geäußerten Bedarfsflächen der Betriebe 
übersteigen bereits die verfügbaren Bauflächen im künftigen Gewerbegebiet 
„Saubach“. 
 
 
 
 
Es ist ein vereinfachter Flächentausch beabsichtigt, so dass kein Wohnbau-
flächenbedarfsnachweis erforderlich ist. 
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Der Planbereich ist für Erweiterung des dort ansässigen Betriebs vorgese-
hen und befindet sich komplett im Besitz des Betriebs. 
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Kenntnisnahme 
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Die Trasse der Erdgasfernleitung SEL (Süddeutsche Erdgasleitung) wird be-
rücksichtigt und in die Planunterlagen übernommen. 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Hier scheint eine Verwechselung mit der Im FNP 2013/2014 dargestellten 
Baufläche „Im Kreuz Erweiterung“ vorzuliegen. 
 
Bei der im Rahmen der 1. Änderung des FNP bisher geplanten Baufläche „In 
der Au“ handelt es sich um ausgeräumte Ackerflur und keineswegs um 
Streuobstwiesen. Die Fläche soll im Verfahren zur 1. Änderung rausgenom-
men werden. 
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Die Stellungnahme nimmt Bezug auf die im rechtswirksamen FNP 
2013/2014 dargestellte Wohnbaufläche „Im Kreuz Erweiterung“. 
Die Fläche ist nicht betroffen von der vorliegenden 1. Änderung des FNP. 
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Die Stellungnahme nimmt Bezug auf die im rechtswirksamen FNP 
2013/2014 dargestellte Wohnbaufläche „Im Kreuz Erweiterung“. 
Die Fläche ist nicht betroffen von der vorliegenden 1. Änderung des FNP. 
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Die Stellungnahme nimmt Bezug auf die im rechtswirksamen FNP 
2013/2014 dargestellte Wohnbaufläche „Im Kreuz Erweiterung“. 
Die Fläche ist nicht betroffen von der vorliegenden 1. Änderung des FNP. 

 


